
Baugrenze

4. Verkehrsflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,

Fußgängerbereich

5. Grünflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

Private Grünfläche

GolfanlageSpielplatz

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzung und zum

Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Baum anpflanzen

(siehe textliche Festsetzung Nr.21)

Baum erhalten

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

(z.B. § 1 Abs. 4  § 16 Abs. 5 BauNVO )

1. Art der baulichen Nutzung

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Sondergebiet SO 1 (Aktive Freizeit) mit den

Teilgebieten SO 1.1 und SO 1.2

Sondergebiet SO 2 (Freizeitwohnen) mit den

Teilgebieten SO 2.1 und SO 2.2

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

zugunsten der Ver- und Entsorgung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen

zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes -

Immissionsschutzgesetzes. (siehe textliche Festsetzung Nr.11 und 12)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Mineralstoffdeponie

(§ 5 Abs. 4 Satz1 BauGB i.V.m. § 31 Abs. 2 KrW-/AbFG)

Altablagerung 3AB 3

M

Mineralstoffdeponie geplante Erweiterung

(§ 5 Abs. 4 Satz 2 BauGB i.V.m. § 35 Abs. 3 Nr.1 KrWG)

ME

7. Sonstige Planzeichen

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Abweichende Bauweise,

(siehe textliche Festsetzung Nr. 4)

2. Maß der baulichen Nutzung

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 BauNVO)

Die festgesetzten max.Höhen baulicher Anlagen beziehen sich auf

die Höhe in Meter über NN der obersten Gebäudekante (First,Attika)

und gelten auch für Werbeanlagen

Nur Einzelhäuser zulässig

ü. NN

a

Lärmschutzwall           +

Wallkrone mit NN-Höhenpunkten

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Sektoren

Emissionskontingente

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

D

F

G

AB

C

Strassenschnitt A-A

A'A

Schemaschnitte

E-E und  F-F

E'E

F'F

E

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,

Fußgänger- und Fahrradfahrerbereich

MF 1 MF 2

Lärmpegelbereich

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher

Lärmpegelbereiche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

LPB

Maßnahmeflächen

A 1 A 2

Ausgleichsflächen

Grundflächenzahl (siehe textliche Festsetzung Nr.11 und 12)
 GRZ

L 1 L 2

L 1
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Freizeit und Sportflächen
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 Textliche Festsetzungen
Querschnitt A-A                                              M.1: 250

Hinweise

1.

Festgesetzt wird ein Sondergebiet „Freizeitpark“ bestehend aus den Teilgebieten SO 1 (Aktive

Freizeit) und SO 2 (Freizeitwohnen). Zulässig ist in dem SO-Gebiet „Freizeitpark“ eine Freizeit-

anlage im Sinne der Freizeitlärm-Richtlinie (Gemeinsamer Runderlass des Nds. MU, MI, ML, MS

und MW vom 25.05.2012 - 40502-7.0 -, Nds. MBl. 2012, Seite 500, VORIS 28500). Zulässig sind

also, soweit nachstehend in den Absätzen 1.1 und 1.3 nichts anderes festgesetzt ist,

ausschließlich der Freizeitgestaltung in Freizeitparks dienende Nutzungen:

1.1

Im Teilgebiet SO 1.1 („indoor“) sind insbesondere zulässig: Ballspiele, Bogenschießen, Fitness

aller Art, Go-Cart, Hochseilgarten und sonstige Kletteraktivitäten wie Boulder/Freeclimb und

Seilklettern, Saunalandschaft, SeilbahnTanz und zugehörige Gastronomie.

Zulässig sind im SO 1.1 ambulante physio-therapeutische Nutzungen, soweit sie der

Hauptnutzung in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

Ausnahmsweise zulässig sind in dem Teilgebiet SO 1.1 Wohnungen für Aufsichts- und

Bereitschaftspersonen (Hausmeisterwohnung), die diesem in Grundfläche und Baumasse

untergeordnet sind und für die ein Schallschutz wie für zugehöriges Wohnen in einem

festgesetzten Gewerbegebiet gewährleistet ist.

1.2

In dem Teilgebiet SO 1.2 („outdoor“) sind insbesondere zulässig: Ballooning, Beach-Ball

(Volleyball, Soccer, Handball), Bogenschießen, BMX-/Crossrad-Parcour, Freiflächen-Gymnastik

jeder Art und Freiflächen-Spinning, Hochseilgarten und sonstige Kletteraktivitäten wie

Boulder/Freeclimb und Seilklettern, Kinderspielplatz, Geo-Caching, Flying Fox bzw. Canopée,

Cross-Jogging-Parcour, Laser-Game, Golf, Quadfahr-Parcour, Sommerrodelbahn, Paintball und

sonstige Taktikspiele sowie zugehörige Außengastronomie.

In dem Teilgebiet SO 1.2 ist die Errichtung von Gebäuden mit Ausnahme von Nebenanlagen

gemäß § 14 BauNVO sowie Schutzhütten für die Besucher bzw. das Aufsichtspersonal mit

jeweils einer max. Grundfläche von bis zu 30 m² und einem Bruttorauminhalt von bis zu 90 m³,

die sämtlich den auf diesen Teilflächen zugelassenen sonstigen Nutzungen dienen, unzulässig.

Nicht zulässig, weil keine Freizeitanlage im Sinne der Freizeitlärm-Richtlinie, sind insbesondere

Sportanlagen im Sinne der Sportanlagenlärmschutzverordnung  (18. BImSchV vom 18.07.1991,

BGBl I Seite 588).

1.3

Das Teilgebiet SO 2 dient ausschließlich der Unterbringung von Einrichtungen für das  Freizeit-

wohnen, die im funktionalen Zusammenhang mit dem Teilgebiet SO 1 stehen. Zulässig sind

Einzelhäuser für das Freizeitwohnen, die der gewerblichen mietweisen Überlassung für den

vorübergehenden Aufenthalt eines wechselnden Personenkreises dienen sowie die hierfür

notwendigen Erschließungs- und Nebenanlagen.

Zulässig sind Wohngebäude mit jeweils einer maximalen Grundfläche von 30 m².

(§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO)

2.

Für das Teilgebiet SO 1 „Aktive Freizeit“ werden Emissionskontingente festgesetzt.

Die Zulässigkeit aller Nutzungen steht unter dem Vorbehalt, dass deren von dem gesamten SO

1-Gebiet abgestrahlten Schallemissionen in Richtung der Sektoren A, B, C , D, E, F und G die in

der nachfolgenden Tabelle genannten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 (Dezember

2006) weder tags (6 bis 22 Uhr) noch nachts (22 bis 6 Uhr) überschreiten.

Die Emissionskontingente LEK geben die zulässige, immissionswirksame Schallabstrahlung pro

Quadratmeter der als SO1 festgesetzten Fläche für die Richtungssektoren A, B, C, D, E, F und G

an.

Der Referenzpunkt sowie die Richtungssektoren (Drehung im Uhrzeigersinn, Norden = 0°)

werden wie folgt festgesetzt:

Dabei ist an den im Sinne der Freizeitlärm-Richtlinie maßgeblichen Immissionsorten

nachzuweisen, dass der Beurteilungspegel Lr der Betriebsgeräusche der Nutzungen das dem

SO 1-Gebiet zugeordnete Immissionskontingent LIK an dem jeweiligen maßgeblichen

Immissionsort nicht überschreitet, d. h.

Lr ≤ LIK

Lr: Beurteilungspegel am Immissionsort aufgrund der Betriebsgeräusche der Nutzung

entsprechend der Freizeitlärm-Richtlinie unter Berücksichtigung der Schallausbreitungs-

verhältnisse zum Zeitpunkt der öffentlich-rechtlichen Zulassung der Anlage im Einzelfall.

LIK: Das zulässige Immissionskontingent ergibt sich aus den Emissionskontingenten LEK der

Teilflächen des SO 1-Gebiets unter Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung

L im Vollraum für jede Teilfläche und die anschließende Summation der Immissionskontingente

LIK der verschiedenen Teilflächen am im Sinne der TA Lärm maßgeblichen Immissionsort.

Hinsichtlich der für die Berechnung anzuwendenden Formeln und Rahmenbedingungen wird auf

die Abschnitte 4.5 und 5 der DIN 45691 verwiesen.

Die zulässigen Emissionskontingente LEK gelten für die im Sinne der Freizeitlärm-Richtlinie

maßgeblichen Immissionssorte außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplans.

Die Einhaltung der vorstehend festgelegten Werte ist im Zuge des Zulassungsverfahrens für die

Freizeitanlage nachzuweisen.

Da in den Festsetzungen auf die DIN 45691 verwiesen wird, liegt darin auch, dass die Vorgaben

dieser DIN zur „Summation“ und zur „Relevanzgrenze“ maßgebend sind, dass des Weiteren eine

Umverteilung von Emissionskontingenten möglich ist.

Die vorgenannte Freizeitlärm-Richtlinie sowie die vorgenannte DIN-Vorschrift können bei der

Stadt Hildesheim, Rathaus, Markt 3, 31134 Hildesheim - Planungsamt FB 61 - zu den üblichen

Öffnungszeiten eingesehen werden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

3.

Für die im Teilgebiet SO 2 (Freizeitwohnen) zulässigen Freizeitwohngebäude  mit ggf.

zugehörigen Außenwohnbereichen,  ist der Schallschutz gem. der Nds. Freizeitlärmrichtlinie wie

folgt zu gewährleisten:

 

-Im Außenwohnbereich (zum „Wohnen“ dienende Gartenbereiche, Terrassen, Balkone und

Loggien) ist der Immissionsrichtwert gem. Nds. Freizeitlärmrichtlinie für die Tag- und Nachtzeit

(MI: 60 dB(A)) einzuhalten.

-Für Wohnräume sind die Immissionsrichtwerte gem. Nds. Freizeitlärmrichtlinie für die Tag- und

Nachtzeit (MI: 60/45 dB(A) Tag/Nacht) einzuhalten.

Die Einhaltung dieser Werte ist im Genehmigungsverfahren für das Vorhaben durch einen

Immissionsschutznachweis rechnerisch zu belegen, wobei der Nachweis auf der Grundlage der

konkreten zur Genehmigung beantragten Betriebssituation zu führen ist, für Wohnräume ggf.

unter Berücksichtigung passiver Lärmschutzmaßnahmen  nach DIN 4109 „Schallschutz im

Hochbau“. Für Wohnräume sind die in der Planzeichnung festgesetzten Lärmpegelbereiche zu

beachten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

4.

Die abweichende Bauweise entspricht der offenen Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO mit

Ausnahme der Gebäudelänge, die keiner Beschränkung unterliegt.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

5.

Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen beziehen sich auf die Höhe über N.N. der obersten

Gebäude- bzw. Anlagenkante (z.B. First, Attika, Mastabdeckung) und gelten auch für

Werbeanlagen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

6.

Die Oberflächengestaltung der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belasteten Flächen ist mit

den jeweiligen Leitungsträgern abzustimmen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

7.

Die als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage festgesetzte Fläche M ist

gemäß des Genehmigungsbescheides vom GAA Hannover vom 17.06.2010 inkl. des

Bescheides vom 17.12.2014 zur Änderungsanzeige vom 11.11.2014 nach Abschluss der

Deponieverfüllung zu rekultivieren und dauerhaft zu erhalten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

8.

Die als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzte Fläche ME ist

gemäß des Genehmigungsbescheides vom GAA Hannover vom 13.01.2015 nach Abschluss der

Deponieverfüllung zu rekultivieren und dauerhaft zu erhalten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

9.

Auf den gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichneten „Flächen, deren Böden erheblich mit

umweltgefährdenden  Stoffen belastet sind, ist eine gezielte Versickerung des anfallenden

Niederschlagswasser unzulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

10.

Gebäude in den Teilgebieten SO 1.1 und SO 2 sind entsprechend den Hinweisen in der

Altlastenuntersuchung von Dr. Pelzer und Partner vor Gaseintritt zu sichern.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Grünordnungsplan und Baumschutz

Zu diesem Bebauungsplan wurde ein grünordnerischer Fachbeitrag erstellt, der in den

Umweltbericht integriert wurde. Die im Bebauungsplan festgesetzten Grünflächen,

Flächen und Maßnahmen zum Anpflanzen bzw. Erhalt von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen sowie Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

Entwicklung von Natur und Landschaft werden durch den Umweltbericht konkretisiert.

Im Geltungsbereich befinden sich Bäume, die über die „Satzung zum Schutz von

schützenswerten Landschaftsbestandteilen in der Stadt Hildesheim“ geschützt sind.

Darunter fallen Laubbäume (außer Birken, Kastanien, Pappeln) sowie Schwarzkiefern

und Lärchen mit einem Stammumfang ab 150 cm, Rotdorn, Eiben und Stechpalmen ab

60 cm.

Artenschutz

Gehölze dürfen nur außerhalb des Zeitraumes vom 1. März bis 30. September beseitigt

werden. Müssen Gehölze beseitigt werden, so ist vorher zu prüfen, ob diese aktuell als

Fledermausquartier oder Brutplatz für einheimische Vogelarten dienen. Wenn dies der

Fall ist, muss die Beseitigung auf einen Zeitraum verschoben werden, in dem eine

Störung ausgeschlossen ist.

(§ 39 und § 44 BNatSchG)

Brandschutz

Mit dem Trinkwassernetz kann nur eine begrenzte Löschwassermenge sichergestellt

werden. Es ist daher seitens der Bauherren zu gewährleisten, dass eine ausreichende

Löschwassermenge zur Verfügung steht.

Altlasten

Das Plangebiet befindet sich in Großteilen auf ehemaligen bzw. zurzeit verfüllten

Deponieflächen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine

Altlastenuntersuchung durch das Gutachterbüro Dr. Pelzer und Partner mit dem Ergebnis

durchgeführt, dass keine Bedenken und Gründe gegen eine Planrealisierung vorliegen.

Die dort aufgeführten Hinweise zum Umgang mit der Altlast sind jedoch bei späteren

Genehmigungsverfahren zu beachten und die Untere Bodenschutzbehörde der Stadt

Hildesheim frühzeitig im Verfahren zu beteiligen.

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegen Grundwassermesstellen sind zu

erhalten. Sofern sie im Rahmen der späteren Realisierung des Bebauungsplanes entfernt

werden müssen, sind sie in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde der Stadt

Hildesheim an anderer Stelle neu anzulegen.

Bodenplanungsgebiet

Die Fläche des Geltungsbereiches B liegt im Geltungsbereich der Verordnung des

"Bodenplanungsgebietes Innersteaue in der Stadt Hildesheim" (BPO-VO) und ist

aufgrund der vorhandenen Schwermetallbelastungen aus dem historischen Harzbergbau

dem Teilgebiet 1 der BPG-VO zuzuordnen. Bei Nutzungsänderungen oder Eingriffen in

den Boden sind daher die Vorgaben der BPG-VO zwingend zu beachten.

Stadt Hildesheim

Übersichtsplan                                          M 1:8.000

Planzeichenerklärung

Bebauungsplan DR 119

" Auf dem Scharlaken "

und Örtliche Bauvorschrift DR 119

Maßstab 1:1000                       10/14             Rü./Be

8. Änderung des

Örtliche Bauvorschrift

1. Im Sondergebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig.

2. Werbeanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass eine Blendwirkung des

Verkehrs ausgeschlossen ist.

3. Freistehende Werbeanlagen müssen einen Abstand von mindestens 3 m zu

öffentlichen Flächen einhalten und dürfen eine Höhe von 6 m nicht überschreiten. Die

Ansichtsfläche solcher Werbeanlagen darf maximal 8 m² groß sein.

4. Werbeanlagen über Traufhöhe oder Attika sind nicht zulässig. Unzulässig sind

Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht. Innerhalb der

Pflanzgebotsflächen dürfen Werbeanlagen nicht aufgestellt werden.

5. Ordnungswidrig handelt gem. § 91 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den

örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der

Vorschriften über Werbeanlagen Ziff. 1-4. Solche Ordnungswidrigkeiten können

gemäß § 91 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.

Rechtsgrundlagen

Für diesen Bebauungsplan gelten:

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414),

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I. S. 1748)

- die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

  in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I. S. 1548)

- die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.07.2014 (NDS. GVBI. S. 206).

- das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010

 (Nds.GVBl.S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12. 2014 (Nds. GVBl. S.434)

Querschnitt E-E                                              M.1: 500

Querschnitt F-F                                               M.1: 500

 Textliche Festsetzungen

11.

In dem Teilgebiet SO 1 (Aktive Freizeit) ist bezogen auf die Gesamtfläche (SO 1.1 und SO 1.2)

maximal eine Grundflächenzahl von 0,3 zulässig. Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche

gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO wird ausgeschlossen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 16 und 19 Abs. 3 BauNVO)

Mindestens 70 % der Gesamtfläche des Teilgebietes SO 1 (Aktive Freizeit) sind als unversiegelte

Grünflächen zu erhalten bzw. anzulegen, zu pflegen (Ausnahmen sind gesondert vermerkt) und

bei Abgang zu ersetzen. Im Einzelnen sind bezogen auf die Gesamtfläche des SO 1 mindestens

zu entwickeln:

 15.400 m² als Ruderalflächen ohne dauerhafte Pflege / Mahd,
   4.500 m² Gehölzbestände als Mischung aus Ruderalgebüsch und sonstigen Gehölzen,
    280 m² als zusätzliche Gehölzflächen mit standortheimischen mesophilem Gebüsch und

Feldhecken,

     350 m² als im Mittel 3 m breiter Grünstreifen mindestens als Scherrasen mit Einzelbäumen

zwischen den privaten Parkplatzflächen und dem Gehweg am Lerchenkamp,

   7.200 m² als Intensivgrünland mit bis zu zweimaliger Mahd/Jahr und
 16.000 m² als artenarmer Scherrasen oder alternativ vom Biotopwert gleich- oder höherwertig

als Vegetationsflächen. Die Nutzung dieser Flächen für Bogenschießen, Paint-Ball o.ä. ist

zulässig.

Auf den im Teilgebiet SO 1.2 festgesetzten Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist die bestehende

Gehölzpflanzung dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch heimische Gehölze gemäß der als

Anlage dem Umweltbericht beigeführten Pflanzliste zu ersetzen. Die hiernach zu erhaltende

Fläche wird auf die nach Absatz 2 anzulegende unversiegelte Fläche angerechnet.

Das Teilgebiet SO 1.1 ist entlang des Lerchenkamps in einer Tiefe von 3,0 m als Grünfläche

anzulegen. Notwendige Grundstückszufahrten  in den erforderlichen Mindestmaßen sind hiervon

ausgenommen. Die hiernach zu erhaltende Fläche wird auf die nach Absatz 2 anzulegende

unversiegelte Fläche angerechnet.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

12.

In dem Teilgebiet SO 2 (Freizeitwohnen) ist bezogen auf die Gesamtfläche (SO. 2.1 und SO 2.2)

maximal eine Grundflächenzahl von 0,25 zulässig. Die Überschreitung der zulässigen

Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO wird ausgeschlossen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 16 und 19 Abs. 3 BauNVO)

Mindestens 75 % der Gesamtfläche des Teilgebietes SO 2 (Freizeitwohnen) sind als

unversiegelte Grünflächen anzulegen, zu pflegen (Ausnahmen sind gesondert vermerkt) und bei

Abgang zu ersetzen. Im Einzelnen sind bezogen auf die Gesamtfläche des SO 2 mindestens zu

entwickeln,

 1.940 m² als Ruderalflächen ohne dauerhafte Pflege / Mahd,
 830 m² vorhandene Gehölzbestände und
 2.200 m² als artenarmer Scherrasen oder alternativ vom Biotopwert gleich- oder höherwertig

als Vegetationsflächen.

Auf den festgesetzten Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist die bestehende Gehölzpflanzung dauerhaft, zu

erhalten und bei Abgang durch standortheimische Gehölze zu ersetzen. Die hiernach zu

erhaltende Fläche wird auf die nach Absatz 2 anzulegende unversiegelte Fläche angerechnet.

Nähere Ausführungen zu den aufgeführten Pflanz- und Erhaltungsgeboten sind dem Umwelt-

bericht des Bebauungsplans, in den der grünordnerische Fachbeitrag integriert worden ist, zu

entnehmen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

13.

Auf der für besondere Anlagen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen bezeichneten

Fläche L 1 ist ein begrünter Lärmschutzwall mit einer Wallkrone entsprechend den in der Plan-

zeichnung festgesetzten Höhen zu errichten. Zulässig sind max. Böschungsneigungen von 1:1,5.

Der Lärmschutzwall ist entsprechend den Vorgaben des Umweltberichtes vollflächig als

mesophiles Gebüsch und/oder mit Feldhecken zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei

Gehölzabgängen sind diese durch heimische Gehölzarten der dem Umweltbericht beigefügten

Pflanzliste zu ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Nr. 25 b BauGB)

14.

Auf den für besondere Anlagen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen bezeichneten

Fläche L 2 ist ein begrünter Lärmschutzwall mit einer Wallkrone entsprechend den in der Plan-

zeichnung festgesetzten Höhen zu errichten. Zulässig sind max. Böschungsneigungen von 1:1,5.

Im Bereich der Überschneidung der Fläche L 2 mit dem Sondergebiet SO 1.1 ist alternativ die

Errichtung von baulichen Anlagen zulässig, sofern der erforderliche Schutz gegen schädliche

Umwelteinwirkungen damit gewährleistet ist.

Die Wallkrone ist in einer Breite von mindestens 8 m und höchstens 15 m zum Scheitelpunkt der

Wallanlage als Ruderalflur ohne Gehölze und Einzelbäume ohne dauerhafte Pflege / Mahd

auszubilden. Aufkommende Gehölze in der Ruderalflur sind zu entfernen.

Die restlichen Flächen sind entsprechend den Vorgaben des Umweltberichtes - auf der östlichen

Seite des Walls ausschließlich - mit heimischen Straucharten zu bepflanzen, zu erhalten und bei

Abgang den Hinweisen im Umweltbericht entsprechend zu ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Nr. 25 b BauGB)

15.

Innerhalb der festgesetzten Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (außerhalb des SO 1 und SO 2) sind die

bestehenden Gehölzpflanzungen und Ruderalflächen entsprechend der Vorgaben des

Umweltberichtes zu ergänzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten und bei Abgang durch

heimische Gehölze gemäß der ihm beigefügten Pflanzliste zu ersetzen.

(§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)

16.

Innerhalb der festgesetzten Flächen MF 1 und MF 2 für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind die bestehenden Vegetationsstrukturen dauerhaft

zu erhalten und vor Beeinträchtigungen jeglicher Art zu schützen.

(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

17.

Die im Verlauf der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Fußgängerbereich - zum

Erhalt festgesetzten Bäume sind innerhalb eines 4 m breiten und durchgängigen Grünstreifens

(Straßenbegleitgrün) zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Je Baum ist mindestens eine nicht

versiegelte Fläche von 20 m² zu gewährleisten und vor Bodenverdichtung zu schützen. Die

Bäume sind bei Abgang durch einen standortgerechten Baum entsprechend der Pflanzliste des

Umweltberichtes zu ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

18.

Die im SO 1.1 in einem Korridor von bis zu 10 m zur nördlichen Grenze des Geltungsbereichs

festgesetzten Bäume sind zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Die Bäume sind bei Abgang

durch einen standortgerechten Baum entsprechend der Pflanzliste des Umweltberichtes zu

ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

19.

Stellplatzanlagen außerhalb der Altablagerung 3 und außerhalb der mit Geh-, Fahr- und

Leitungsrechten belasteten Flächen sind durch mindestens 2 m breite Pflanzstreifen zwischen je

zwei Stellplatzreihen zu gliedern. Je angefangene 8 Stellplätze ist ein hochwüchsiger,

standortgerechter Laubbaum anzupflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Im

Stammbereich der Bäume müssen jeweils mindestens 9 m² unversiegelt sein und vor

Bodenverdichtung geschützt werden. Die hiernach anzupflanzenden Bäume werden auf die nach

Ziffer 21 anzupflanzenden Bäume angerechnet. Die Pflanzqualität ist dementsprechend

anzuwenden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

20.

Die außerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Fußgängerbereich - sowie

außerhalb des in der Textlichen Festsetzung Nr.17 beschriebenen Korridors zum Erhalt

festgesetzten Bäume sind bei Abgang durch einen heimischen Baum entsprechend der

Pflanzliste des Umweltberichtes zu ersetzen. Im Stammbereich der Bäume müssen jeweils

mindestens 20 m² unversiegelt sein und vor Bodenverdichtung geschützt werden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

21.

Die festgesetzten Standorte für neu zu pflanzende Einzelbäume sind entsprechend der

Pflanzliste des Umweltberichtes jeweils mit einem mittelgroßen bis großen, heimischen

Laubbaum zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Zulässig ist die

Versetzung des Standortes um bis zu 4 m von dem in der Planzeichnung dargestellten Standort.

Darüber hinaus sind in den Sondergebieten SO 1 und SO 2 entsprechend der Pflanzliste des

Umweltberichtes mindestens 65 mittelgroße bis große, heimische Laubbäume zu pflanzen,

dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Im Stammbereich der Bäume müssen jeweils

mindestens 9 m² unversiegelt sein und vor Bodenverdichtung geschützt werden.

Pflanzqualität:

Mehrfach (mind. 3x) verpflanzte Solitärhochstämme aus extra weitem Stand mit durchgehendem

Leittrieb, Drahtballierung mit Stammumfang > 18 cm.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

22.

Die Fläche A1 für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft ist entsprechend den Vorgaben des Umweltberichtes als artenreiches Grünland und

Streuobstwiese mit Feldheckenbesatz zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 b BauGB)

23.

Die im Geltungsbereich B liegende Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

Entwicklung von Natur- und Landschaft ist als Extensivgrünland entsprechend den Vorgaben des

im Umweltbericht integrierten grünordnerischen Fachbeitrages zu entwickeln und dauerhaft zu

erhalten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 b BauGB)

24.

Die im Geltungsbereich A festgesetzten privaten Grünflächen, Maßnahmen und Flächen zum

Anpflanzen sowie zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie die

Flächen bzw. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

werden mit Ausnahme der Ausgleichsfläche A1 den durch die Bebauung der Sondergebiete SO 1

(Aktive Freizeit) und SO 2 (Freizeitwohnen) verursachten Eingriffen insgesamt als Ausgleich

zugeordnet. Die Ausgleichsfläche A1 wird den durch die Bebauung der Sondergebiete SO 1 und

SO 2 verursachten Eingriffen zu 85 % als Ausgleich zugeordnet.

Die im Geltungsbereich B festgesetzte Fläche bzw. Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und

Entwicklung von Natur und Landschaft wird den durch die Herstellung der Verkehrsfläche

besonderer Zweckbestimmung - Fußgängerbereich - verursachten Eingriffen in Natur und

Landschaft als Ausgleich zugeordnet.

(§ 9 Abs. 1a BauGB)

Geltungsbereich B                                         1:4.000

Geltungsbereich A M 1:1.000

Die Aufstellung dieses Bebauungsplans wurde gem. § 2

Abs.1 BauGB (neueste Fassung) vom Ausschuss für

Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr der Stadt

Hildesheim in seiner Sitzung am  25.09.2013 beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05.10.2013 in der

Hildesheimer Allgemeinen Zeitung bekannt gemacht. Die

Unterrichtung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 BauGB

erfolgte vom 07.10.2013 bis 01.11.2013 Gleichzeitig bestand

allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Hildesheim, den  02.03.2015

Der Oberbürgermeister

Im Auftrage

......................................

Der Entwurf mit Begründung zu diesem Bebauungsplan hat

gem. § 3 Abs. 2 BauGB (neueste Fassung) in der Zeit vom

27.01.2015 bis 26.02.2015 zu jedermanns Einsicht

öffentlich ausgelegen.

Die Auslegung ist am 17.01.2015 mit dem Hinweis auf die

Möglichkeit zur Vorbringung von Anregungen während der

Auslegungsfrist in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung

bekanntgemacht worden.

Hildesheim, den  02.03.2015

Der Oberbürgermeister

Im Auftrage

......................................

Für die Ausarbeitung des Planentwurfs.

Hildesheim, den  26.01.2015

Fachbereich Stadtplanung und Stadtentwicklung

......................................

Dem Entwurf mit Begründung zur Aufstellung dieses

Bebauungsplanes hat der Ausschuss für Stadtentwicklung,

Bauen, Umwelt und Verkehr der Stadt Hildesheim gem. § 2

BauGB (neueste Fassung) in der Sitzung am 14.01.2015

zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2

BauGB beschlossen.

Hildesheim, den  02.03.2015

Der Oberbürgermeister

Im Auftrage

......................................

Der Entwurf dieses Bebauungsplans wurde aufgrund der

gem.   § 3 Abs. 2 BauGB (neueste Fassung) vorgebrachten

Anregungen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB geändert. Den

Betroffenen wurde in der Zeit vom ......................... bis

.......................... Gelegeheit zur Stellungsnahme gegeben.

Hildesheim, den ..........................

Der Oberbürgermeister

Im Auftrage

......................................

Der Beschluss des Bebauungsplans ist gem. § 10 Abs. 3

BauGB (neueste Fassung) am .......................... im Amtsblatt

für den Landkreis Hildesheim bekannt gemacht worden. Der

Bebauungsplan ist damit am .............................

rechtsverbindlich geworden und liegt zu jedermanns Einsicht

bereit.

Hildesheim, den ..........................

Der Oberbürgermeister

Im Auftrage

......................................

Der Entwurf mit Begründung zu diesem Bebauungsplan hat

gem. § 4a Abs. 3 BauGB (neueste Fassung) in der Zeit vom

......................... bis ........................ erneut zu jedermanns

Einsicht öffentlich ausgelegen.

Die Auslegung ist am ........................ mit dem Hinweis auf

die Möglichkeit zur Vorbringung von Anregungen während

der Auslegungsfrist in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung

bekanntgemacht worden.

Dieser Bebauungsplan wurde gem. § 10 BauGB und § 58

des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

vom Rat der Stadt Hildesheim in der Sitzung vom

.......................... als Satzung beschlossen.

Die Begründung ist gem. § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt, ihr

wurde zugestimmt.

Hildesheim, den ..........................

Der Oberbürgermeister

Im Auftrage

......................................

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des

Bebauungsplans sind weder Verletzungen von Verfahrens-

oder Formvorschriften noch Verletzungen der Vorschrift über

das Verhältnis des Bebauungsplans und des

Flächennutzungsplans  noch Mängel des

Abwägungsvorganges  im Sinne von § 215 Abs. 1 BauGB

geltend gemacht worden.

Hildesheim, den ..........................

......................................                             (L.S.)

Oberbürgermeister

Hildesheim, den ..........................

Der Oberbürgermeister

Im Auftrage

......................................

13.07.2015

16.07.2015

29.07.2015

29.07.2015

08.09.2015

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des

Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig

nach (L4-296/2014 vom 23.12.2014 und L4-328/2013 vom

08.01.2014) Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und

der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Auf dem Flurstück 84/7 sind in der Planunterlage zwei

Gebäude (Schuppen) nicht nachgewiesen, die in der

Liegenschaftskarte eingetragen sind. Nach Aussage des FB 61

der Stadt Hildesheim sind diese Gebäude nicht relevant, da

sie durch die Umsetzung des B-Planes abgebrochen werden.

Die Übertragung der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist

einwandfrei möglich

Hildesheim, den ...............................

...................................................

02.09.2015

gez. Köhler, VmAR
gez. Kraaz

gez. Kraaz

gez. Kraaz gez. Kraaz

gez. Kraaz

gez. Dr. Meyer


